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Eine stimmungsvolle Kindermette mit Hirtenspiel, veranstaltet von der Jungschar Tollet unter der Lei-
tung von Martina und Günther Unterberger, fand zu heilig Abend im Schlosspark statt. 

Winterzeit in Tollet... 

 

Amtliche Mitteilung ohne Anschrift - Zugestellt durch POST.AT 
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nen und Bür-
ger bestmög-
lich eingesetzt 
und sich sehr 
um ihre Anlie-
gen bemüht. 
Die Umstel-
lung der Buch-
haltung auf die sogenannte Voran-
schlags- und Rechnungsabschluss-
verordnung (VRV) ist Vorgabe des 
Bundes und hat mit der Erstellung 
einer Eröffnungsbilanz 2020 einen 
weiteren Höhepunkt erreicht. Ich 
darf meiner Amtsleiterin Verena 
Kroiß herzlich für ihren großartigen 
Einsatz danken. 
 
Damit Einsatzorganisationen – auch 
über die Landesgrenzen hinaus – 
miteinander kommunizieren können, 
wird der digitale Bündelfunk für Be-
hörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben, „BOS Austria“, 
stufenweise eingeführt. Unsere Feu-
erwehren Oberwödling und Un-
terstetten haben sich bestens darauf 
vorbereitet und die Umstellung pro-
fessionell durchgeführt. Für den im-
merwährenden freiwilligen Einsatz 
aller Kameradinnen und Kameraden 
darf ich herzlich danken.  
 
Die Union Sparkasse Tollet hat mit 
ihren Faustballmannschaften trotz 
der schwierigen Trainingsverhältnis-
se im vergangenen Jahr großartige 
Erfolge verzeichnen können. Danke 
für euer großartiges Engagement, 
das vor allem in der Kinder- und Ju-
gendarbeit geleistet wird. 
 
Ich darf mich bei der Spielegruppe, 
dem Jugendtreff, der Ortsbauern-
schaft, der Jägerschaft, Kulturama, 
Seniorenrunde und der Selba Run-
de für ihr Engagement und ihr 
Durchhalten in dieser besonders 
schwierigen Zeit bedanken. 
 
Danke an die Jungschar Tollet, 
denn sie hat mit ihren Aktionen viel 
Licht ins Dunkel gebracht und uns in 
dieser schweren Zeit mit einem Hir-
tenspiel im Schlosspark an die wah-
ren Werte von Weihnachten erin-
nern lassen: an das Fest der Ge-
burt Christi! 

Bürgermeisterbrief 

Liebe Jugend von Tollet, liebe Tolleterinnen und Tolleter! 

Das vergangene Jahr ist ein ganz 
besonderes und ein ganz anderes, 
als wir das bisher gekannt ha-

ben.  Der Kampf gegen die Pande-
mie stellt die Welt und uns alle vor 
große Herausforderungen. Mit zahl-
reichen Maßnahmen wie Ausgangs-
sperren, Maskenpflicht, Grenzkon-
trollen oder Kontaktbeschränkungen 
versuchen wir die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen. Eine sehr viel-
versprechende Maßnahme waren 
die freiwilligen Massentests, bei de-
nen 2.000.000 Österreicherinnen 
und Österreicher verantwortungsvoll 
an diesen Tests teilgenommen ha-
ben. Durch die Mithilfe freiwilliger 
Helferinnen und Helfer kam es in 
der Raiffeisenarena in Grieskirchen 
zu einem reibungslosen Ablauf. Je 
höher die Teilnehmerzahl bei Mas-
sentests ist, umso mehr  infizierte 
Personen können herausgefiltert 
werden und umso mehr können wir 
der Pandemie gegensteuern.   
Danken darf ich den Verantwortli-
chen aus der Bezirksstadt Grieskir-
chen für die Organisation, den Ka-
meradInnen der Feuerwehren, den 
MitarbeiterInnen vom Roten Kreuz 
und dem medizinischem Personal, 
für das sich zwölf Personen aus Tol-
let gemeldet haben, für die Durch-
führung der Tests. 
Und doch blicken wir in Sachen 
Corona hoffnungsvoll in die Zukunft, 
denn seit 27. Dezember wurde Eu-
ropaweit mit den Impfungen begon-
nen. Eine große Chance für uns al-
le, wieder in ein normales Leben 
zurückzufinden.  
 
Rückblick und Ausblick auf das 
Jahr 2021 
Im letzten Jahr wurden unter stren-
gen Corona-Bestimmungen sechs 
Gemeinderatsitzungen mit 76 Ta-
gesordnungspunkten vorbereitet 
und beschlossen und so die rechtli-
che Grundlage für die Umsetzung 
unserer Projekte geschaffen.  
Ein großer Meilenstein für Tollet ist 
der Ausbau des FttH Glasfaser-
Breitbandes für rund 150 Objekte 
(ca. 50%) in der Gemeinde. Die 
Grabungsarbeiten für die im Förder-
gebiet gelegenen Objekte wurden 
im Juni begonnen und konnten fast 

abgeschlossen werden. Groß ist die 
Freude der Bürgerinnen und Bürger, 
vor allem aber auch der Schülerin-
nen und Schüler, die aufgrund des 
Ausbaues jetzt über eine hohe Da-
tenleistung von bis zu 100 Mbit/s im 
Download und 50 Mbit/s im Upload 
verfügen. Einem schnellen Arbeiten 
im Homeoffice, im Homeschooling, 
beim Surfen, Streamen, Gamen und 
Fernsehen steht nun nichts mehr im 
Wege. Im Zuge der Grabungsarbei-
ten für das Breitband ist von der 
Energie AG die Infrastruktur für 16 
weitere Straßenbeleuchtungskörper 
– Schutzrohr mit Kabel, Erdungs-
draht und Konsolen– kostenlos für 
die Gemeinde verlegt worden. Der 
Ankauf und die Montage der Leuch-
ten sind Teil des Straßenbaukon-
zepts 2021. An der Landesstraße 
Lahof Süd sorgen neun neue Be-
leuchtungskörper seit Oktober für 
mehr Sicherheit. 
 
Der Ankauf von fünf Geschwindig-
keitsanzeigen mit Solarpaneelen in 
den Bereichen Unterstetten, Pollh-
amerwald und Schappenedt wirkt 
sich sehr positiv auf die Reduzie-
rung der Geschwindigkeit der 
Schnellfahrer aus. Mit diesen um-
weltfreundlichen Anlagen wird die 
Verkehrssicherheit in unseren Ort-
schaften maßgeblich erhöht, und 
dies schützt vor allem unsere Kinder 
auf dem Weg zur Schule. 
Das Vorhaben der Sanierung von 
Teilbereichen unserer Gemein-
destraßen steht für das kommende 
Jahr auf dem Programm. Straßen-
bauexperten stellten fest, dass auf-
grund der trockenen und heißen 
Sommer 2018 und 2019 der Boden 
wie auch der Straßenuntergrund 
geschrumpft sind und dass sich dies 
negativ auf die Straßenoberflächen 
ausgewirkt hat und zudem haben 
hohe Temperaturen in den Sommer-
monaten zu Schäden an der As-
phaltdecke geführt.  
 
Danke für ein außergewöhnliches 
Jahr! Aufs Herzlichste bedanken 
darf ich mich bei meinen Mitarbeite-
rinnen und bei meinem Mitarbeiter. 
Jeder Einzelne hat sich in seinem 
Aufgabenbereich für die Bürgerin-
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Baubewilligungs- und An-
zeigepflicht 

Baubewilligungspflicht  
Gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 Oö. 

BauO 1994 sind Neu-, Zu- oder 

Umbauten von Gebäuden baube-

willigungspflichtig und daher dem 

Gemeindeamt zu melden 

(MELDEPFLICHT). 

 

Beispiele für bewilligungs- und 
anzeigepflichtige Bauvorha-
ben: 
• Dachgeschossausbau 
• Abbruch von Gebäuden oder 

Gebäudeteilen 
• Schwimm- und Wasserbecken 

mit einer Tiefe von mehr als 
1,50 m oder einer Wasserflä-
che von mehr als 35 m² 

• Änderung des Verwendungs-
zweckes von Gebäudeteilen 

• Größere Renovierung von Ge-
bäuden 

• Senkgruben 
• Wintergärten 
• Verglasung von Balkonen und 

Loggien 
• Carports und Garagen 
• Gartenhütten 
 
Wann darf gebaut werden? 
Erst nach Rechtskraft der Baube-
willigung oder der Bauanzeige 
darf mit der Bauausführung be-
gonnen werden! 
 
Überprüfung 

In Zukunft wird bei feuerpolizeili-
chen Überprüfungen der Ge-
samtbaubestand ebenso über-
prüft. 
 
Weitere Informationen erhalten 
Sie im Oö. Bauhandbuch 
(www.ooe-bauhandbuch.at) oder 
bei der Gemeinde Tollet (07248 
62401). 

Schon gewusst? Geburtstage 

Herr Erich Prähofer aus Kroisbach feier-
te im Dezember seinen 80. Geburtstag. 

Frau Marianne Kaltseis aus Oberwöd-
ling feierte im Dezember ihren 80. Ge-
burtstag. 

Bio-Einstecktaschen € 4,00 
Bio-Einstecksäcke € 7,80 
Abfallabfuhrgebühr/Monat € 10,68 
Grundsteuer A Hebesatz 500,00 
Grundsteuer B Hebesatz 500,00 
Hundeabgabe/Hund € 40,00 
Hundeabgabe/Wachhund € 20,00 
Hundemarke € 2,00 
Kanalanschlussgebühr/m² € 24,99 
Kanalbenützungsgebühr/m³ € 4,33 
Kanal Mindestanschluss € 3.811,50 
Müllsack € 7,00 
Wasseranschlussgebühr/m² € 14,97 
Wasserbenützungsgebühr/m³ € 2,11 
Wasser Mindestanschluss € 2.284,70 
Wassergrundgebühr bis 3 Wohnein-
heiten/Vj. € 11,17 
Wassergrundgebühr ab 4 Wohnein-
heiten/Vj. € 27,91 
Zählermiete 3 m³/Jahr € 21,16 

Gebühren 2021 inkl. USt. 

Abstellen von Fahrzeu-
gen auf der Straße 

Wenn Grundbesitzer und Grundbe-
sitzerinnen nicht die Möglichkeit ha-
ben, ihre Fahrzeuge auf eigenem 
Grund abzustellen, ersuchen wir, 
die Fahrzeuge so zu parken, dass 
der Verkehr nicht behindert wird und 
dass auch eine reibungslose 
Schneeräumung möglich ist.  
Wir appellieren daher an alle Fahr-
zeughalter, ihre Fahrzeuge so weit 
wie möglich auf eigenem Grund-
stück abzustellen oder so zu par-
ken, dass keine Verkehrsbehinde-
rung entsteht. 

Wasserzählerinfo 

Wir ersuchen alle Gemeindebürger 
und Gemeindebürgerinnen um re-
gelmäßige Überprüfung ihres Was-
serzählers, um unnötige Kosten bei 
der Endabrechnung im Oktober zu 
vermeiden. 

ASZ Grieskirchen 

Öffnungszeiten 

Montag 8–12 Uhr 
Dienstag 8–12 Uhr, 13–17 Uhr 
Freitag 8–12 Uhr, 13–18 Uhr 
Samstag 8–12 Uhr 

Christbaumspende 

Die Firma Gschwendtner spendete 
heuer den Christbaum bei der Kir-
che in Oberwödling.  
Dankeschön! Müllablagerung 

Immer öfter werden Säcke voller 
Hausmüll bei den Bushaltestellen  
oder neben der Straße abgelagert. 
Der zusätzliche Aufwand bei der 
Müllentsorgung muss natürlich be-
zahlt werden und belastet die Allge-
meinheit. 
Alle Personen, die illegal ihren Müll 
abladen, handeln ordnungswidrig 
und können entsprechend mit Buß-
geld belegt werden. 

http://www.ooe-bauhandbuch.at
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• Vorstellung Konzept Oberflächenwasserschutz Unterstetten  

• Bericht des Prüfungsausschusses an den Gemeinderat, Prüfung der Eröffnungsbilanz / Stichtag: 01.01.2020 

• Eröffnungsbilanz / Stichtag: 01.01.2020  

• Bericht des Prüfungsausschusses an den Gemeinderat, Prüfung der Kassen- und Haushaltsrechnung 4. Vj 2020 

• Festsetzung der Steuern, Abgaben und Gebühren für das Finanzjahr 2021  

• Festlegung Höhe / Aufnahme eines Kassenkredites für das Finanzjahr 2021  

• Voranschlag für das Finanzjahr 2021  

• VA Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2021–2025  

• Aufnahme eines Kassenkredites für das Finanzjahr 2021 / Vergabe  

• Nachtrag zum Kreditvertrag / Hypo Landesbank OÖ  

• Vergabe Straßensanierungen im Gemeindegebiet   

• Wassergebührenordnung der Gemeinde Tollet / Präzisierung der Formulierung  

• Verleihung Ehrungen an verdiente Persönlichkeiten 

Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung am 14.12.2020 

Lockdown - Corona Maßnahmen 2021 

Phase 1 

Diese Phase 1 läuft von 26.12.2020 
bis 17.01.2021. Während dieser Zeit 
gelten folgende Regeln:  
 
Ausgangsbeschränkung von 0 bis 
24 Uhr 
 
Wichtige Ausnahmen: 

• Abwendung einer unmittelbaren 
Gefahr für Leib, Leben und Eigen-
tum 

• Betreuung und Hilfeleistung für 
unterstützungsbedürftige Perso-
nen sowie Erfüllung familiärer Ver-
pflichtungen 

• Deckung der notwendigen Grund-
bedürfnisse des täglichen Lebens 

• Berufliche Zwecke und Ausbil-
dungszwecke 

• Physische und psychische Erho-
lung (z. B. Individualsport, Spa-
ziergänge) 

• Unaufschiebbare behördliche und 
gerichtliche Termine 

 
Handel und Dienstleistungen:  

• Weiterhin zwischen 6 und 19 Uhr 
geöffnet bleiben Lebensmittelge-
schäfte, Apotheken, Drogerie-
märkte, Post, etc.. 

• Click & Collect ist in allen Ge-
schäften möglich, Abholung zwi-
schen 6 und 19 Uhr 

• Betriebe, die körpernahe Dienst-
leistungen anbieten, sind ge-
schlossen. 

• Kundenbereiche von nicht körper-
nahen Dienstleistungsbetrieben 
dürfen weiterhin aufgesucht wer-
den (z. B. Banken, KFZ- und Fahr-
rad -Werkstätten, Versicherungen, 
Putzereien, Schneidereien etc.) 

 
Sport: 

• Outdoor-Sportstätten dürfen betre-
ten werden (z. B. Eislaufplatz, Loi-
pen), Abstand von mindestens 1 
Meter, 10 m²-Regel. 

• Seilbahnen sind geöffnet, Mindest-
vorgaben durch Bund: Abstand 
von mindestens 1 Meter z. B. beim 
Anstellen, FFP2-Masken ab 14 
Jahren (ab 6 Jahren MNS) und 
50%ige Auslastung in Gondeln 
und auf abdeckbaren Sesseln, 
MNS-Pflicht in Freiluftbereichen 
von Seil- und Zahnradbahnen; 
regional weitere Maßnahmen 
möglich. 

 
Gastronomie und Beherbergung: 

• Gastrobetriebe dürfen Speisen zur 
Abholung von 6 bis 19 Uhr anbie-
ten. Lieferservice ist 24/7 möglich. 

• Die Konsumation vor Ort ist nicht 
erlaubt (Ausnahme: Betriebskanti-
nen). 

• Beherbergungsbetriebe dürfen nur 
in Ausnahmefällen, insbesondere 
aus beruflichen Zwecken, genutzt 
werden. 

 
Schulen und Universitäten bleiben 
im Fernunterricht. 
 
Kultur: Museen, Bibliotheken, Büche-
reien und Archive werden geschlos-
sen. 
 
Freizeit: Tierparks, Zoos und botani-
sche Gärten bleiben geschlossen. 
 

Phase 2 

Phase 2 läuft von 18. bis 
24.01.2021 und beinhaltet erste Öff-
nungsschritte für all jene, die ein 
negatives Testergebnis vorweisen 
können. 
 
Öffnungsschritte mit Vorgaben 
für: 
Schulen, Handel und Dienstleis-
tungsbetriebe, Gastro und Touris-
mus, Kultur und Sport 

 
Text: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,  

Pflege und Konsumentenschutz 

Kostenlose, bevölkerungsweite Testungen in allen Bundesländern - 15. bis 17.01.2021 

Phase 2: Erste Öffnungsschritte mit negativem Testergebnis - 18. bis 24.01.2021 

Wir schaffen das! 

file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969165#_Toc57969165
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969168#_Toc57969168
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969175#_Toc57969175
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969179#_Toc57969179
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969184#_Toc57969184
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969190#_Toc57969190
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969194#_Toc57969194
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969199#_Toc57969199
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969211#_Toc57969211
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969216#_Toc57969216
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969218#_Toc57969218
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969225#_Toc57969225
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969227#_Toc57969227
file:///G:/Daten/Gemeinde/Gemeinderat/2020/GR%20Sitzung%20Amtsvortag%2014.12.2020.docx#_Toc57969228#_Toc57969228
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Arbeiterkammer 

Pflegegeld – die AK berät 
und hilft vor Gericht 

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen im 
täglichen Leben fremde Hilfe benöti-
gen und einige Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllen, haben Sie mög-
licherweise Anspruch auf Pflege-
geld. Dann sollten Sie beim zustän-
digen Pensionsversicherungsträger 
gleich einen Antrag stellen. Dabei 
können Sie auf die Unterstützung 
der AK Oberösterreich zählen: Wir 
bieten unseren Mitgliedern eine um-
fassende Beratung und kostenlose 
Rechtsvertretung. 
 
Unser Angebot für Sie: 
Wir prüfen, ob und in welcher Höhe 
Sie Anspruch auf Pflegegeld haben. 
Wir unterstützen Sie bei der Antrag-
stellung. 
 
Wenn Ihr Antrag auf Pflegegeld ab-
gelehnt oder ein zu geringes Pflege-
geld gewährt wurde, prüfen wir für 
Sie, ob die Entscheidung des Pensi-
onsversicherungsträgers korrekt ist. 
Im Falle eines zweifelhaften oder 
gar falschen Bescheides bieten wir 
kostenlosen Rechtsschutz zur ge-
richtlichen Durchsetzung Ihres An-
spruches.  
 
Kostenlose Beratung unter  
050 6906-1, nähere Infos unter 
ooe.arbeiterkammer.at 

Geflügelpest 

Die Geflügelpest hat Europa wieder 
erreicht und tritt seit Ende Oktober 
in vielen Staaten auf, zuletzt bei 
Wildenten in Bayern. Diese Krank-
heit ist für Geflügel hoch ansteckend 
und kommt sowohl beim Hausgeflü-
gel als auch bei zahlreichen wildle-
benden Vogelarten vor. Durch infi-
ziertes Wildgeflügel kann eine Über-
tragung in Hausgeflügelbestände 
stattfinden.  Nach derzeitigem Stand 
der Wissenschaft birgt diese Virus-
variante keine Gefahr für die Ge-
sundheit der Menschen.  
Das Bundesministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz hat daher ein Risiko-
gebiet festgelegt, in welchem be-
stimmte Schutzmaßnahmen einzu-
halten sind.  
 
Pflichten der Tierhalterinnen und 
Tierhalter in Gebieten mit erhöh-
ten Geflügelpest-Risiko: 
Die Tränkung darf nicht mit Oberflä-
chenwasser erfolgen, zu dem Wild-
vögel Zugang haben. Grundsätzlich 
ist Geflügel im Stall zu halten oder 
in geschlossenen Haltungsvorrich-
tungen, die zumindest oben abge-
deckt sind, um einen Eintrag von 
Geflügelpest bestmöglich zu verhin-
dern (z.B. Volieren mit Dach oder 
sog. „Wintergärten“ – zum Stall an-
schließende, durch Netz oder Gitter 
abgesicherte offene Fronten unter 
einem Dach).  

Ausnahmen gelten - unter der Vo-
raussetzung, dass eine getrennte 
Haltung von Enten und Gänsen zu 
anderem Geflügel erfolgt - für Aus-
läufe, wenn das sich darin befinden-
de Geflügel durch Netze, Dächer 
oder horizontal angebrachte Gewe-
be vor dem Kontakt mit Wildvögeln 
geschützt wird oder zumindest Füt-
terung und Tränkung im Stallinnen-
bereich erfolgen. Derartige Ausläufe 
sind gegen Oberflächengewässer, 
an denen sich wild lebende Wasser-
vögel aufhalten können, ausbruchsi-
cher abzuzäunen. Im Risikogebiet 
sind außerdem der Abfall der Futter- 
und Wasseraufnahme (von mehr als 
20%), der Abfall der Eierproduktion 
(um mehr als 5%) oder eine erhöhte 
Sterblichkeitsrate (höher als 3% in 
einer Woche) zu melden.  

 
Jeder Verdacht auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Erreger der 
Geflügelpest ist bei der Veterinärab-
teilung der zuständigen Bezirks-
hauptmannschaft anzuzeigen.  
Im Sinne des passiven Wildvogel-
Geflügelpest-Screenings sind tot 
aufgefundene Wasser- und Greifvö-
gel immer der Veterinärabteilung 
der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft zu melden.  
 
Es wird ersucht die genaue Lage 
bzw. die Koordinaten des Fundortes 
bekannt zu geben.  

Baugrund zu Verkaufen 

Lage:  Gemeinde Tollet, Gebiet Tol-
let West, Ausrichtung nach Süden 
Größe:  1.293m2 

vollständig aufgeschlossen  
 

Verkehrsflächenbeitrag:   
entrichtet 
Kanal: Anschluss errichtet 
Wasser: Anschluss errichtet 
 
Auskunft unter Tel. - Nr.  
0664 54 75 999 

Heizkostenzuschuss 2020/2021 

Für die Beheizung einer Wohnung, 
gleichgültig mit welchem Energieträ-
ger, wird an sozial bedürftige Perso-
nen ein Heizkostenzuschuss ge-
währt. Dieser beträgt EUR 152,00 
bei Unterschreiten der festgesetzten 
Einkommensgrenze: 

• Alleinstehende € 950,00 
• Ehepaare/Lebensgemeinschaft  
• € 1.500,00 
• für jedes minderjährige Kind mit 

Familienbeihilfe € 240,00 
• für die erste weitere erwachsene 

Person im Haushalt € 520,00 
• für jede weitere erwachsene Per-

son im Haushalt € 350,00 
• Freibetrag Lehrlingsentschädigung 

€ 232,49 
 
Die Antragsfrist läuft vom 11. Jän-

ner 2021 bis 23. April 2021. Für 
sämtliche Anträge gelten die Ein-
kommensverhältnisse des Jahres 
2020. Anträge müssen beim Ge-
meindeamt Tollet (07248 62401) 

abgegeben werden → vorab Ter-
minvereinbarung! 
 

Bei der Antrag stellenden Person 
muss ein eigener Haushalt vorlie-
gen. Leben mehrere Personen in 
einem Haus, müssen Personen in 
jeweils abgeschlossenen Wohnein-
heiten leben.   
Haushalte, in denen eine Person im 
Jahr 2020 ganzjährig Leistungen 
aus der bedarfsorientierten Min-
destsicherung bezogen haben, 
haben keinen Anspruch auf den 
Heizkostenzuschuss.                                     

https://ooe.arbeiterkammer.at/
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Duale Zustellung 

Die Gemeinde Tollet setzt einen weiteren Schritt zur Verwaltungsmodernisierung und bietet ab 2021 das Service 
der „Dualen Zustellung“ an. 
Bei der Dualen Zustellung können Schriftstücke wie etwa Vorschreibungen an ein elektronisches Postfach des 
Empfängers übermittelt werden. Die Übermittlung nach den Vorgaben des österreichischen Zustellgesetzes ist da-
bei ebenso rechtswirksam wie die postalische Zusendung und gegebenenfalls nachweisbar. 
Es funktioniert ganz einfach – keine langwierige Anmeldung, keine Passwortverwaltung und vor allem keine Kosten!  
  

Welche Vorteile hat die Duale Zustellung? 

• Schriftstücke können orts- und zeitungebunden elektronisch übermittelt werden. 
• Die Abholung des Schriftstückes ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche möglich. 
• Schriftstücke können nicht auf dem Postweg verloren gehen oder falsch zugestellt werden. 
• Es werden die Portogebühren gespart und es ist somit kostengünstiger. 
• Da der Druck der Schriftstücke entfällt, wird dadurch die Umwelt geschont. 
  
Senden Sie dazu die ausgefüllte Einwilligungserklärung per Post an die Gemeinde Tollet: Tollet 1, 4710 Tollet, oder 
per E-Mail an: gemeinde@tollet.ooe.gv.at 

Einwilligungserklärung zur dualen Zustellung 

Ich _____________________________ (Vor- und Nachname), wohnhaft in 
_______________________________ (Adresse, PLZ, Ort), erkläre mich einverstanden, Gemeindevorschreibun-
gen für meine Kundenummer (Steuernummer) __________ nach technischer Verfügbarkeit in elektronischer Form 
zu erhalten. 
  
Dazu gebe ich der Gemeinde Tollet folgende E-Mail-Adresse bekannt: 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen am Gemeindeamt Tollet oder per E-Mail an  
gemeinde@tollet.ooe.gv.at widerrufen werden. Weiters willige ich hiermit der Verarbeitung der oben angegebenen 
Daten zum Zweck der „Duale Zustellung“ beim Gemeindeamt Tollet ein. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Weiterführende Informationen zum Datenschutz 
sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.tollet.at. 
  
 ____________________________ __________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 

Abbuchungsauftrag 

Helfen Sie der Gemeinde Tollet noch mehr zu sparen und laufen Sie nicht mehr Gefahr, wegen einer übersehenen 
Zahlungspflicht, Mahngebühren und Säumniszuschläge in Kauf zu nehmen. 
 
Zahlungsempfänger: Zahlungspflichtige/r: 
Creditor-ID: AT47ZZZ00000009954  Vor- Nachname, Adresse, PLZ und Ort 

Gemeinde Tollet _______________________________________________________ 

Tollet 1 _______________________________________________________ 

4710 Tollet Kundennummer (Steuernummer): ______________ 

 IBAN:   _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ 

 BIC: __________________________ 

 
Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/ unserem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.  
Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 

 ____________________________ __________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift 
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LEADER-Region Mostlandl Hausruck 

 „BürgerInnen gestalten ihre Hei-
mat". Die LEADER-Region Most-
landl Hausruck mit ihren 32 Ge-
meinden hat in den letzten Jahren 
viele Regionalentwicklungsprojekte 
unterstützt und dadurch einen wich-
tigen Beitrag zur Steigerung der Le-
bensqualität in der Region und zur 
Stärkung gesunder Dorfstrukturen 
geleistet.  
 
Mit 31. Dezember 2020 läuft offiziell 
die Förderperiode LE14-20 aus. Die 
verfügbaren Mittel von EUR 2,7 Mio 
sind in über 60 Projekten gebunden 
und haben eine enorme Wertschöp-
fung in der Region ausge-
löst.  
Viele Orte der Lebens-
qualität sind entstanden, 
die der Bevölkerung in 
den Gemeinden heute 
zur Verfügung stehen. 
Das ist gut und schön, 
noch besser ist, dass der 
5% LEADER Anteil am 
Gesamtbudget Ländlicher 
Entwicklung europaweit 
unumstritten ist und auch 
zukünftig bleibt. D.h. zu-
mindest in den nächsten 
beiden Jahren kann jede 
bestehende LEADER-
Region bereits neue Mittel 
aus der neuen Periode 21-27 bean-
tragen.  
 
Projekte können also fortlaufend 
entwickelt, eingereicht und Dank 
LEADER-Förderung umgesetzt wer-
den. Ein fließender Übergang über 
2020 hinaus ist gewährleistet. 
Schon heute laden wir Sie zum 

Nachdenken über mögliche neue 
LEADER- Projekte ein.  
 
Kleinprojekte als unkomplizierte 
Alternative  
Kleinprojekte machen LEADER le-
bendig und stiften unbürokratisch 
maximalen Nutzen in der Region. 
Sie kennen die Pollhamer Aus-
sichtsplatzerl, den öffentlichen Bü-
cherschrank in Hofkirchen, den Fit-
nesspark der Naturfreunde in Gries-
kirchen, den Schaukasten der bie-
nenfreundlichen Gemeinde Wei-
bern, den Peuerbacher Food Coop, 

die Bildtafeln am Hochwimm in Pichl 
bei Wels oder den neu gestalteten 
Panoramaplatz in Kallham? Ja, 
dann kennen Sie zumindest ein 
LEADER-Kleinprojekt. Sie alle ma-
chen uns als Region ein Stück stär-
ker, selbstbewusster und unabhän-
giger und haben eines gemeinsam: 
großes Engagement der Menschen 
dahinter und geringe Kosten von 

max. EUR 5.700,00.  
Mehr Informationen über die Projek-
te und die Fördermöglichkeiten fin-
den Sie auf unserer Homepage 
www.mostlandl-hausruck.at. Für 
Gespräche steht die Geschäftsstelle 
der LEADER-Region Mostlandl 
Hausruck sehr gerne zur Verfügung!  
Die nächste Sitzung des Projektaus-
wahlgremiums findet am 8. März 
2021 statt.  
 
Wussten Sie schon?  
Gemeinsam mit 31 weiteren Ge-
meinden in der Region arbeiten wir 
an der Energiewende und am 

Klimaschutz. Im Rahmen 
der Klima- und Energie-
Modellregion (KEM) 
Mostlandl Hausruck ist 
KEM-Managerin Petra 
Humer Ansprechpartne-
rin für die Menschen in 
unserer Gemeinde, für 
Betriebe und Initiativen, 
die ihren Alltag und ihr 
Umfeld klimafreundlicher 
gestalten wollen. Zudem 
gibt es die Möglichkeit 
Förderprojekte einzu-
reichen, z.B. für Photo-
voltaik-Anlagen, Strom-
speicher, Holzheizungen, 

Solaranlagen. Tel. +43 (0)
676 4034077, humer@mostlandl-
hausruck.at  
 
LEADER-Büro  
Roßmarkt 25, 4710 Grieskirchen  
E-Mail: leader@mostlandl-
hausruck.at  
Telefon: +43 (0)699 173 300 09  

von links: Geschäftsführerin Gerlinde Grubauer-
Steininger, Obmann Martin Dammayr, Projektmanagerin 

Sophia Freymüller, Assistentin Kerstin Weinberger  

Seniorenrunde Tollet 

Rückblick 2020 

Im vergangenem Jahr haben nur 
125 Personen den Stammtisch be-
sucht (Corona?). Im Juni haben 20 
Personen am "Ripperl Essen" teilge-
nommen. Im vergangenem Jahr 
starben Herr Kronlachner Josef und 
Herr Krexhamer Johann. 
 
Einen herzlichen Dank an unsere 
Unterstützer und an alle die mitge-
macht haben für das gute Gelingen 

im vergangenen Jahr. Besonderer 
Dank gilt Fr. BGM Mayr Gisela - Tol-
let, Fr. BGM Pachner Maria - Gries-
kirchen, GR Lichtenwinkler Manfred 
– Tollet, sowie der Volksbank, der 
Sparkasse und der Volkskreditbank 
in Grieskirchen für ihre Unterstüt-
zung. 
 

Ich wünsche allen viel Glück und 
Gesundheit für 2021 
 

Euer Hofinger Ludwig 

 

Termine 2021 für unseren 
Stammtisch im GH Greifene-
der, jeweils 15:00 Uhr: 

07. Jänner  03. Februar  
03. März  01. April  
06. Mai  10. Juni  
01. Juli  06. August   
02. September  07. Oktober   
04. November 02. Dezember 
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Bäuerinnenteam Tollet 

Seminartermin 

19.01.21, 19:00 - 22:00 
3 Unterrichtseinheiten 
 

Seminarort 

LBFS Waizenkirchen 
Linzerstraße 2 
4730 Waizenkirchen 
Telefon: 0732/7720-344 00 
 

Anmeldung 

bis spätestens 09.01.2021 
LFI-Kursnummer: 1592/1 
beim LFI Kundenservice: 
050/6902-1500 
050/6902-91500 
info@lfi-ooe.at 
ooe.lfi.at 
 

Geschäftsbedingungen  

ooe.lfi.at/agb 
 

Kursbeitrag 

gefördert: € 20,00 (für Bäuerinnen, 
Bauern und Familienangehörige – 
Detailsunter ooe.lfi.at/foerderung) 
nicht gefördert: € 40,00 
 
DI Heidi Zehetner, EMBA 
Christoph Rott 
Ing. Mag. Gerhard Uttenthaller 
Simon Humer 
Romana Hager, Oliver Wagner 

Ideen-Reich Landwirtschaft 

In der Landwirtschaft gibt es nicht einen Weg für alle, aber für alle einen 
Weg! Die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft bringen auch für die 
Landwirtschaft viele neue Möglichkeiten. Nach einem Einstiegsvortrag wer-
den Bäuerinnen und Bauern von ihren individuellen Wegen erzählen, wel-
che Herausforderungen sie meistern mussten und welchen Rat sie Men-
schen geben möchten. 
 

• Impulsvortrag von DI Heidi Zehetner, EMBA Unternehmens– und Organi-
sationsberaterin  

• Erfolgreich in der Schafzucht – Ein Jura Zuchtbetrieb stellt sich vor Roma-
na Hager und Oliver Wagner aus Waizenkirchen  

• Artischocken und Reisanbau – Eine neue Chance? 

• Ing. Mag. Gerhard Uttenthaler aus Eferding  

• Neue Möglichkeiten in der Fischzucht – Afrikanische Welse Christoph Rott 
aus Pötting 

• Biohof Thomabauer – Erfolgreich mit dem neuen Hofladen 

• Simon Humer aus Prambachkirchen 
 
Sollte die Veranstaltung aufgrund von Covid-19 Maßnahmen nicht in Prä-
senz durchgeführt werden können, so findet die Veranstaltung online als 
Webinar statt. 

Landwirtschaftskammerwahl 2021 

Bäuerinnen und Bauern sowie  
Grundeigentümer machen im  Jän-
ner den Auftakt zum OÖ  Wahljahr 
2021. Bei der bevorstehenden  
Wahl der Landwirtschaftskammer  
werden die 35  Mitglieder der Voll-
versammlung  neu gewählt. Gleich-
zeitig  entscheidet das jeweilige  
Wahlergebnis auf Ortsebene  über 
die künftige Zusammensetzung  von 
424 Ortsbauernausschüssen  mit 
jeweils sieben,  neun oder elf Mit-
gliedern.  In jeder Gemeinde wird  
ein eigenes Wahllokal  eingerichtet. 
Zusätzlich gibt  es auch die Möglich-
keit einer  Stimmabgabe per Brief-
wahl,  was gerade in Corona-Zeiten  
eine einfache, bequeme und sichere 
Teilnahme aller Wahlberechtigten  
ermöglicht. 

Briefwahl 

Wahlberechtigte können eine Wahl-
karte bis spätestens 21. Jänner 
2021 während den Amtsstunden bei 
der Gemeinde beantragen. Langt 
der Antrag auf Ausstellung einer 
Briefwahlkarte erst nach dem 21. 
Jänner 2021 ein, so ist eine Ausstel-
lung nur mehr möglich, wenn die 
Wahlkarte persönlich oder durch  
eine bevollmächtigte Person abge-
holt wird. 
 

Wahlzeit 

Zwischen 07:30 bis 12:00 Uhr kann 
am 24. Jänner 2020 im Schloss  
Tollet (Sitzungszimmer) gewählt 
werden. 

Text: www.lko.at 

Zur Stimmabgabe 
am Wahltag ist ein 
gültiger, amtlicher 
Lichtbildausweis 
mitzunehmen, so-

wie eine Mund-
Nasen-Schutzmaske 

zu tragen. 
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Katholische Jungschar Tollet 

 Adventkranzsegnung 

Nachdem heuer eine Adventkranz-
segnung in der Oberwödling Kirche 
nicht möglich war, haben wir die 
Kirche am 28.11. von 15 bis 17 Uhr 
geöffnet, damit man sich ein geseg-
netes Licht für den Advent holen 
konnte. Bei einem Adventkranz 
konnte man sich selbst eine Kerze 
entzünden. Leise Musik und Ker-
zenschein luden noch etwas zum 
Verweilen in der Kirche ein. 

Kindermette 

Auch in dieser besonderen Zeit, war 
es uns wichtig, eine Kindermette mit 
einem Hirtenspiel abzuhalten.  

Da wir die Mette in der Oberwödlin-
ger Kirche heuer nicht durchführen 
konnten, wichen wir in den Park un-
seres Schlosses aus. Neu war auch, 
dass die Rollenverteilung für das 
Hirtenspiel erstmals per Videokonfe-
renz abgehalten wurde. 
 

Wir wünschen allen Tolleterinnen 
und Tolletern ein hoffnungsvolles, 
gutes und gesundes neues Jahr 
2021! 
 

Eure Jungscharleiter 

Landjugend Grieskirchen 

Virtuelle Jahreshauptver-
sammlung 

Bei der Landjugend bedeutet 
Herbst, Zeit für die Jahreshauptver-
sammlungen. 
Wir ließen uns nicht abhalten, diese 
durchzuführen und hielten diese 
heuer erstmals virtuell über zoom.us 
ab. Besonders stolz sind wir, da wir 
als 1. Ortsgruppe im Bezirk die Jah-
reshauptversammlung in dieser 
Form durchführten. 
Nach vielen Vorbereitungsarbeiten 
war es schließlich am 31.10.20 so-
weit. Mit insgesamt 4 PC, 1 Kamera, 

und ca. 20 verschiedenen Kabeln 
saßen wir im Konferenzraum vom 
Motel Grieskirchen, welchen wir gra-
tis zur Verfügung gestellt bekom-
men hatten. 
 
„Mir als Leiter war es wichtig, die 
Jahreshauptversammlung durchzu-
führen, auch mit Corona im Hinter-
grund. Es war etwas Neues für uns, 
aber wir meisterten diese virtuelle 
JHV souverän. Danke nochmal an 
Eva Wimmer, die uns den Konfe-
renzraum gratis zur Verfügung stell-

te!“ Stephan Reichl. 
 
Der Bezirksvorstand d. LJ Grieskir-
chen unterstützte uns bei der Um-
setzung und war auch mit zwei Mit-
gliedern vertreten, so waren wir ins-
gesamt fünf Leute und konnten den 
Mindestabstand gut einhalten. 
 
Mehr als die Hälfte der Mitglieder 
war anwesend, dadurch konnten wir 
die Vorstandswahl problemlos 
durchführen.  
 
Leider verabschiedeten sich heuer 

unsere Schriftführerin Gaby Ober-
mayr und die Leiterin-Stv. Elisabeth 
Haberfellner aus dem Vorstand. 
Danke nochmals für eure geleistete 
Arbeit! 
 
Diese Funktionen wurden nach-
besetzt von: 
Jaqueline Tomaschitz (Meggen-
hofen) unterstützt unsere Leiterin 
Simone als ihre Stellvertreterin und 
Victoria Wimmer (Grieskirchen) 
übernimmt die Schriftführung der 
Landjugend. 
Wir wünschen euch viel Spaß im 
Vorstand! 
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FF Unterstetten 

Funk neu – Digital statt  
Analog 

Die bisher von den Oö. Einsatzorga-
nisationen eingesetzte analoge 
Sprechfunktechnologie ist in die 
Jahre gekommen und entsprach 
den aktuellen Anforderungen, sowie 
dem technischen Stand einfach 
nicht mehr. Um dem heutigen Be-
darf zu entsprechen, hat das Land 
OÖ die Errichtung eines gemeinsa-
men Sicherheitsfunknetzes für alle 
Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben verwirklicht, 
das BOS Austria Digitalfunknetz. 

Nutzer dieses Funksystems sind 
alle Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben, das sind 
unter anderem auch Polizei, Ret-
tung, Bergrettung, Wasserrettung, 
aber auch die Bezirkshauptmann-
schaften, die Gemeinden und das 
Bundesheer. 
Bei uns mussten umfangreiche Ein- 
und Umbaumaßnahmen durchge-
führt werden; 54 Stunden wurden 
aufgewendet. Auf dem Schlauch-
turm wurde eine neue Antenne 
montiert, der Kommandoraum wur-
de adaptiert und in den Fahrzeugen 

mussten die Geräte neu situiert wer-
den.   

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
unserem „Technikteam“: Manfred 
und Josef Friedwagner, Michael 
 Ecklmayr, Justin Trompeter,  
Andreas Lugmair, Hubert Breit- 
wieser, Martin Pimmingstorfer und 
allen anderen Helfern. 
Der Umbau ist nun abgeschlossen, 
das neue System funktionsfertig. 
 
Unterstützung des Corona 
Massentests 

Um die Massentests im neuen 
Schulzentrum Grieskirchen entspre-
chend zu unterstützen, stellte die 
FF Unterstetten an 2 Tagen insge-
samt 5 Kameraden, die insgesamt 
33 Stunden für den Lotsendienst 
aufwendeten. 

  

Verschiedenes bunt gemischt 

Am 18. Dezember wurde eine Feu-
erlöscher-Überprüfung im Feuer-
wehrhaus durchgeführt, um zu mög-
lichen, dass der vorgesehene Über-
prüfungsturnus von 2 Jahren einge-

haltenwerden kann. 
 
Anstelle von Übungen wurden  
diverse Digitalschulungen durchge-
führt; unter anderem über die Trupp-
führerausbildung in der Feuerwehr  
oder über Stressbewältigung bei 
belastenden Einsätzen. Daneben 
wurden auch Dienstbesprechungen 
und Kommandositzungen in digitaler 
Form durchgeführt. 
Unsere Atemschutzgeräte wurden in 
der Atemschutzwerkstätte in Gries-
kirchen wieder einer genauen Über-
prüfung unterzogen, um gesichert 
die nächsten Einsätze zu  
ermöglichen. 
 

Friedenslicht – Eine besonde-
re Aktion unserer Feuerwehr
-jugend 

Für viele wäre ein Weihnachten oh-
ne das Friedenslicht aus Bethlehem 
undenkbar – besonders auch in 
Corona-Zeiten. Unter dem Motto 
„Der Weg zu den Herzen“ war auch 
heuer am Heiligen Abend unsere 
Feuerwehr mit der Feuerwehrjugend 
wieder unterwegs, um einen Funken 
Wärme zu den Menschen zu  
bringen. Über 20 Mitglieder über-
brachten in unserem Einsatzbereich 
das Friedenslicht. Wir bedanken uns 
für die freundliche Aufnahme. Nach- 
folgend ein Foto aus dem Vorjahr. 
 
Wir wünschen ihnen allen ein  

gutes neues Jahr 2021 und 
vor allem Gesundheit. 

Friedenslicht 2019 
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Union Sparkasse Tollet 
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Gemeinde Tollet, Tollet 1, 4710 Tollet 
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Redaktionsschluss: Freitag, 26.  Februar 2021 

 
Die Gemeinde Tollet ist Mitglied: 

Datum Veranstaltung / Ort / Uhrzeit / Veranstalter 

21.01.2021 Treffen / Tollet 9 / 09:00 Uhr / Spielegruppe 
24.01.2021 LK Wahl / Schloss Tollet / 07:30 - 12:00 Uhr 
26.01.2021 Treffpunkt für betreuende und pflegende Angehörige / Stadtplatz 36, Grieskirchen / 20:00 

Uhr / Caritas 
30.01.2021 Tagesskifahrt / Union Tollet 
03.02.2021 Gemeinschaftsstunden / Schloss Tollet / 19:00 Uhr / Bruno Gröning Hilfe und Heilung auf 

natürlichem Weg 
03.02.2021 Treffen / Selba 
04.02.2021 Stammtisch / Gasthaus Greifeneder / 15:00 Uhr / Seniorenrunde 
04.02.2021 Treffen / Tollet 9 / 09:00 Uhr / Spielegruppe 
09.02.2021 Stammtisch / Gasthaus Zweimüller /  Bauern-/Bäuerinnen 
13.02.2021 Vollversammlung / FF Haus Unterstetten / FF Unterstetten 
18.02.2021 Treffen / Tollet 9 / 09:00 Uhr / Spielegruppe 
23.02.2021 Treffpunkt für betreuende und pflegende Angehörige / Stadtplatz 36, Grieskirchen / 20:00 

Uhr / Caritas 
24.02.2021 Gemeinschaftsstunden / Schloss Tollet / 19:00 Uhr / Bruno Gröning Hilfe und Heilung auf 

natürlichem Weg 
03.03.2021 Treffen / Selba 
04.03.2021 Stammtisch / Gasthaus Greifeneder / 15:00 Uhr / Seniorenrunde 
04.03.2021 Treffen / Tollet 9 / 09:00 Uhr / Spielegruppe 
09.03.2021 Stammtisch / Gasthaus Zweimüller / Bauern-/Bäuerinnen 
17.03.2021 Gemeinschaftsstunden / Schloss Tollet / 19:00 Uhr / Bruno Gröning Hilfe und Heilung auf 

natürlichem Weg 
18.03.2021 Treffen / Tollet 9 / 09:00 Uhr / Spielegruppe 
25.03.2021 Gemeinderatssitzung 
 
Aufgrund von Corona können sich Änderungen ergeben! 

Veranstaltungskalender 

Sie wollen keine Veranstaltungen und Infos mehr verpassen? 
Dann melden Sie sich einfach beim Newsletter der Gemeinde Tollet 
an unter www.tollet.at/Newsletter_anmelden  

Newsletter Anmeldung 

https://www.tollet.at/Newsletter_anmelden

